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ANNEX 1 

ANHANG 

zu dem Vorschlag für einen 

BESCHLUSS DES RATES 

über die Unterzeichnung des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens zwischen 
der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem 

Kosovo* andererseits im Namen der Europäischen Union  
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Erklärung im Namen der Union 

Der Beschluss über die Unterzeichnung des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens 
vorbehaltlich seines späteren Abschlusses, einschließlich der dafür herangezogenen 
Rechtsgrundlagen, berührt nicht die Standpunkte der Mitgliedstaaten zum Status und stellt 
weder eine Anerkennung des Kosovos* als unabhängiger Staat durch die Union noch eine 
derartige Anerkennung durch einzelne Mitgliedstaaten dar, sofern diese nicht zuvor einen 
solchen Schritt unternommen haben. 

* Diese Bezeichnung berührt nicht die Standpunkte zum Status und steht im Einklang 
mit der Resolution 1244/1999 des VN-Sicherheitsrates und dem Gutachten des 
Internationalen Gerichtshofs zur Unabhängigkeitserklärung des Kosovos. 


